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Art. 13 B-L-VG Auflösung des
Landtages

 B-L-VG - Landes-Verfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.07.2025

(1) Vor Ablauf der Gesetzgebungsperiode kann der Landtag durch Gesetz seine Au/ösung beschließen. Die

Beschlußfassung über dieses Gesetz kann erst am zweiten Werktag nach der Einbringung des Antrages erfolgen. Zu

einem solchen Beschluß ist die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Landtagsabgeordneten erforderlich. Auch

in diesem Fall dauert die Gesetzgebungsperiode bis zum Zusammentritt des neuen Landtages.

(2) Die Landesregierung hat binnen drei Wochen nach der Au/ösung des Landtages Neuwahlen auszuschreiben und

den Wahltag so festzusetzen, daß die Wahl zum frühestmöglichen Zeitpunkt durchgeführt werden kann. Artikel 12

Absätze 2 und 3 sind anzuwenden.

In Kraft seit 04.10.1982 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	Art. 13 B-L-VG Auflösung des Landtages
	B-L-VG - Landes-Verfassungsgesetz


